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RUNDSCHREIBEN –  UGF 19/2021 

FAQ`s zur Test(angebots-)pflicht in Unternehmen 

 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

die Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe hat FAQ`s zur 
Test(angebots-)pflicht in Unternehmen veröffentlicht. Sie finden die FAQ`s in der 
Anlage zu diesem Rundschreiben. Sie können die FAQ`s auch hier herunterladen. 
 
In den FAQ`s wird u.a. auf Folgendes hingewiesen: 
 

• Wie auch schon in der Verordnungsbegründung wird klargestellt, dass die 
Ermöglichung von Selbsttestungen durch Beschäftigte zu Hause nicht der 
Erfüllung der Pflicht des Arbeitgebers genügt.  

 

• Der Arbeitgeber kann seine Pflicht delegieren oder einen Dritten damit 
beauftragen. Dies können auch anerkannte Testzentren oder Teststellen sein. 
Hierbei darf jedoch nicht auf die wöchentlich kostenlosen Bürgertests 
zurückgegriffen werden. Bedient sich der Arbeitgeber Dritter für die 
Durchführung oder Beaufsichtigung der Testungen, so hat er die Termine zu 
organisieren und ist für die Auswahl seriöser Dienstleister verantwortlich.  

 

• Es wird klargestellt, dass Beschäftigten, die nur an einem Tag pro Woche am 
Arbeitsplatz präsent sind, nur für diesen Tag ein Testangebot gemacht werden 
muss. 

 

• Die auf Wunsch des Beschäftigten auszustellende Bescheinigung über das 
Testergebnis darf nur von einer durch die jeweiligen Verantwortlichen hierzu 
beauftragte und hierfür geschulte Person ausgestellt werden. In diesem 
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Zusammenhang verweist die Senatsverwaltung auf Online-
Schulungsangebote. Eine Online-Schulung scheint folglich auszureichen. 
Unabhängig von diesem Hinweis ist es aber auch möglich, die 
Aufsichtspersonen durch den Betriebsarzt schulen zu lassen. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
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